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Zitat von O. Meier

Schmeili Gibt es denn in Hessen eine (gesetzliche) Regelung, dass so zu verfahren ist?
In NRW können die Kommunen lt. Schulgesetz ein Konto einrichten. Sie machen es
wohl überwiegend nicht.

Ja, Hessen ist da ganz klar und hat eine entsprechende Regelung erlassen. Aus dieser geht
übrigens auch ganz klar das Verbot der Nutzung von Privatkonten hervor kleiner gruener
frosch (siehe III.3.2 "Richtlinie zum baren und unbaren Zahlungsverkehr durch öffentliche
Schulen" Hessen)

Auch für NDS gibt es eine solche Regelung, die das Führen eines schuleigenen Kontos, dessen
ausschließliche Verwendung zur Abwicklung des Zahlungsverkehrs und damit das explizite
Verbot der Nutzung anderer Konten regelt ("Führung von Girokonten durch die Schulen /
Online-Banking").
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